
416 Hans-Walter klewitz,

zukommen habe, die Gültigkeit aller Linzelangaben für die Über- 
lieferungszeit nachzuweisen, um diese mit dem Augenblick der 
Redaktion gleichsetzen zu können.

Ls ergibt sich demnach, daß zur Klärung der strittigen L II- 
vatierung strenger noch, als es bei Eichmann und Schramm ge­
schehen ist, der versuch gemacht werden darf, die Frage nach dem 
Augenblick der im Liber censuum überlieferten Redaktion des 
L II zu trennen von der Erörterung, für welchen Zeitpunkt die 
einzelnen Angaben (Leitsätze) des Grdo über die Vorgänge bei 
der Kaiserkrönung sich in die liturgiegeschichtliche Entwicklung 
einordnen, deren Berücksichtigung Eichmann so nachdrücklich ver­
langt hat?)

2. vie Krone des Papstes
Indem wir mit dieser Erörterung beginnen, sehen wir zunächst 

von allen Angaben des L H ab, die unmittelbar das Verhältnis 
zwischen Kaisertum und Papsttum berühren. Nur so nämlich läßt 
sich die in der bisherigen Diskussion vielfach deutlich gewordene 
Gefahr vermeiden, die Argumentation im Kreise zu führen und 
mit Angaben des L II eine Entwicklung zu belegen, aus der 
heraus der historische Augenblick dieser Angaben erst geklärt werden 
soll. Wir fragen deshalb vorerst nur danach, welches Bild des 
Papsttums sich im L II spiegelt und knüpfen dazu an einen 
liturgischen Brauch des Papstes an, der auffallenderweise bisher 
noch keine Rolle in der L II-Forschung gespielt hat, obwohl Eich­
mann es als die wichtigste Neuerung des L II hervorgehoben hat, 
daß der Ritus der Kaiserweihe und -krönung soweit wie möglich 
dem Ritus der Papstweihe und -krönung angeglichen sei?) Nach 
Beendigung der krönungsmesse nämlich erhält der Papst, bevor 
er sein Pferd besteigt, die Krone, um mit dem gekrönten Kaiser 
den Zug zum Lateran anzutteten^), nachdem er während der 
krönungshandlung die Mitra getragen hat, die ihm mit den 
übrigen pontifikalgewändern angelegt wird?)

Eichmann, krönungrservitien 47.
2) Eichmann, Vrdines 16,- ferner Königs- und Lischofsweihe, 58. 
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